
BEITRAGSORDNUNG 

des TTC Sülzfeld 08 e.V. 
 

Für die Mitglieder des TTC Sülzfeld 08 e.V. besteht folgende Beitragsordnung. 

 

§ 1 Beitragskategorien 

Die Mitglieder werden für die Berechnung des Mitgliedsbeitrages in folgende Kategorien 

unterteilt: 

1. Erwachsene 

2. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

3. Mitglieder in besonderer Lebenssituation 

 

§ 2 Beitragshöhen 

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge beträgt für Erwachsene 50 Euro pro Kalenderjahr sowie für 

Kinder und Jugendliche 25 Euro pro Kalenderjahr. 

 

§ 3 Beitragsminderung 

Antragstellung über die Gewährung einer Beitragsermäßigung für Mitglieder in einer 

besonderen Lebenssituation entscheidet der Vorstand in einfacher Mehrheit. 

Die Beitragsermäßigung erfolgt frühestens ab dem Datum der Abgabe der Antragstellung. 

Der Antrag ist mit einer entsprechenden Begründung einem Vorstandsmitglied zu übergeben. 

Auf verlangen ist der Grund der Antragstellung zu belegen. 

 

§ 4 Beitragszahlung 

Es besteht für die Entrichtung des Beitrages für jedes Mitglied eine Bringpflicht. 

Die Mitgliedsbeiträge sind auf das Vereinskonto zu überweisen oder an den zuständigen 

Kassenwart des Vereins in Bar zu übergeben. 

Der Beitrag ist jährlich, jedoch bis spätestens mit Ablauf des ersten Kalenderquartals (31.03.) 

eines jeden Jahres zu entrichten. 

 

Die Bankverbindung des TTC Sülzfeld 08 e.V. lautet: 

 

IBAN:                                   DE73840400000755058501 

BIC:                                     COBADEFFXXX 

Name der Kreditinstitutes:  Commerzbank 

Verwendungszweck:            Beitrag / Name des Mitgliedes 

 

§ 5 Erlöschen des Versicherungsschutzes, Suspendierungen 

In Folge einer nicht fristgerechten Entrichtung von Mitgliedsbeiträgen gerät das Mitglied in 

Verzug. 

Gleichzeitig erlischt für das Mitglied jeder Versicherungsschutz. 

Damit verbunden ist eine Suspendierung vom Trainings.- und Wettkampfbetrieb bis zur 

Zahlung des fälligen Beitrages. 

 

§ 6 Kündigung auf Grund von Beitragsrückständen 

Bei Beitragsrückständen obliegt es dem Vorstand in eigenem ermessen dem Vereinsmitglied 

eine Frist zur Zahlung des fälligen Beitrages zu setzen und darüber hinaus ggf. eine 

Kündigung der Vereinsmitgliedschaft auszusprechen. 

 

§ 7 Änderung 

Änderung dieser Beitragsordnung zum Beispiel Höhe der zu entrichtenden Beiträge gehen 

aus Beschlüssen der Jahreshauptversammlung hervor. 



Der TTC Sülzfeld 08 e.V. hält diese Beitragsordnung für seine Mitglieder bereit und legt diese 

offen. 

 

§ 8 Inkafttreten 

Die Beitragsordnung wurde vom Vorstand beschlossen und verabschiedet, sie 

tritt mit sofortiger Wirkung ab dem 01.01.2018 in Kraft. 

 

Der Vorstand des TTC Sülzfeld 08 e.V. 

 

 

 


